
Talente Tauschring Hannover, U. Schalow,  Müdener Weg 20, 30625 Hannover, Tel. 57 58 38 
Bankverbindung:   Regina Kaese,   Kto: 320 390 85,    Sparkasse Hannover   BLZ: 250 501 80 

Antrag auf Mitgliedschaft 
 
� Ich möchte am Talente Tauschring Hannover         

teilnehmen und erkenne die u.a. Teilnahmeregeln   Vorame, Name 
durch meine Unterschrift an. 
              
        Straße, Hausnummer 
       
Datum   Unterschrift          
        PLZ, Ort 
10,- € Jahresbeitrag �  liegen bei     

�  werden überwiesen        
� Ich möchte die Anzeigenzeitung, den    Stadtteil 
     TalentZirkel, in Papierform erhalten    
� Ich möchte die Anzeigenzeitung, den          
     TalentZirkel, per Email als PDF erhalten   Tel. Nr. /FAX 
        mehrfaches Ankreuzen ist möglich      
              
        Email 

         
              
        Nummer des Personalausweise 
 
Teilnahmeregeln des  

TALENTE-Tauschrings-Hannover 

(TTH) 

 
Beginn der Teilnahme 

 
zum Beitritt notwendig:  
1. die Beitrittserklärung unterschreiben 
2. 10,--€ bezahlen (Jahresbeitrag) 
beim Beitritt möglich:  
Inserat in Talent-Zirkel setzen 
- sofort tauschen 
Leistung des TTH: 
Zusendung der aktuellen Ausgaben des 
Talent-Zirkels incl. Vordrucke für 
Buchungsaufträge, Einrichtung eines 
Kontos und eine einmalige Gutschrift von 
10 Talent (TT) 
 

Teilnahme 

 
Vom eingerichtetem Konto gehen pro 
Monat 3 TT an das Gemeinschaftskonto 
für Organisationsarbeiten, die Erstellung 
des Talent-Zirkels usw. 
Die Buchungsbelege werden von den 
LeistungsempfängerInnen an die 
Buchungsstelle weitergeleitet. Spätestens 
zum Ende eines Quartals sollten sie dort 
eingehen, weil dann der nächste 
Kontoauszug erstellt wird. 

 
 
Der Kontostand kann in Zweifelsfällen 
auch zwischendurch bei der 
Buchungsstelle telefonisch erfragt werden. 
Nach Ende jeden Quartals wird ein 
Kontoauszug mit dem Talent-Zirkel 
zugestellt. 
Das Konto kann bis minus 400 TT 
überzogen werden. 
 

Beendigung der Teilnahme 

 

Eine Kündigung der Teilnahme ist 
jederzeit möglich. 
Der Kontostand muß auf 0 TT gebracht 
werden  
(ggf. durch die Übernahme von anderen). 
Ein Guthaben wird nicht in € ausgezahlt. 
Ein Guthaben kann innerhalb eines halben 
Jahres abgebaut werden, danach verfällt 
der Anspruch und das Guthaben fließt auf 
das Gemeinschaftskonto. 
 
Stand:              2006 


